Richtlinien 
zur Ausarbeitung der europäischen Bildungscharta
Der EU Vertrag lässt die Fragen, die sich mit dem Aufbau, der Struktur und dem Inhalt der Bildung und der Ausbildung beschäftigen, in ausschließlicher Kompetenz der Mitgliedstaaten, und schließt in der Bildung jede Harmonisierung der Rechte aus. Die Mitgliedstaaten und die Beitrittsländer bezeichnen die Vielfarbigkeit der europäischen Bildungssysteme bewahrenswürdig, die europäischen Gesellschaften bestehen ja konsequent auf ihrem nationalen Gesicht, und die Bildung ist ein wichtiges Mittel der Bewahrung der nationalen Identität.
Gleichzeitig ist ein wichtiges Ziel der EU die Begründung und die Entwicklung der qualitativen Bildung und Ausbildung. Deshalb hilft und ergänzt sie die Bildungspolitik der Mitgliedstaaten durch Programme, finanzielle Fonds und Stipendien. Dadurch steigt das Niveau der Bildung, erweitern sich die Möglichkeiten der Schüler und Lehrer, entstehen neue Kontakte zwischen den nationalen Bildungssystemen. Die bildungszukommenden Finazierungsmittel wirken äußerst positiv auf die Verbesserung der Bedingungssysteme der nationalen Bildungen.
Die repräsentativen Lehrergewerkschaften – sowohl aus den jetzigen EU Staaten, als auch aus den Beitrittsländern -, die an der Bildungskonferenz in Athen im Frühling 2003 teilnahmen, stellten einheitlich fest, einverstanden mit den Grundprinzipien der Bildungspolitik der EU, dass das verschiedene Niveau und das verschiedene Bedingungssystem der Bildung schädliche Wirkung auf die Einheit der EU im wirtschaftlichen und sozialen Bereich ausübt. Äußerst kann es den Aufbau eines zusammengewachsenen Sozial-Europa verhindern. Akzeptierend der Initiative der ungarischen Delegation halten die Teilnehmer ihrer Aufgabe die Ausarbeitung und die Annahme einer der Sozialcharta ähnlichen Europäischen Bildungscharta. Dieses Dokument muss die allgemeinen Prinzipien, Anforderungen bezüglich der Bildung enthalten. Die Gewerkschaft der Lehrer (PSZ) will als Initiator eine aktive Rolle bei der Ausarbeitung der Bildungscharta unternehmen, deshalb legt sie gestützt auf die Feststellungen der Athener Konferenz und auf die heimischen Erfahrungen die folgenden Richtlinien fest:
1. Der Staat muss eindeutige Verantwortung für das Ganze der Bildung unternehmen, unabhängig von der Struktur des Systems der Institutionserhaltung. Er muss nicht nur die Bildungspolitik gestalten, sondern auch er muss die Garantie des Bedingungssystems und der Finanzierung sichern.
2. Den bildungszukommenden Prozentsatz des Budgets im Verhältnis zum BSP muss auf Gemeinschaftsebene bestimmt werden, weil die Verwirklichung der europäischen Programme ohne den entsprechenden Beitrag der Mitgliedstaaten scheitern kann. Das ist die natürliche Folge der Lisabon Strategie, die im Zeichen der Vorbereitung auf die wissensbasierte Wirtschaft die Erhöhung der Bildungs-, Ausbildungs-, Forschungs-, und Wissenschaftsinvestitionen angibt.
3. Die nötige Bereitschaft und die Basis des leistungsfähigen Wissens erschafft das Unterrichtswesen. Die Bildungsinstitute können ihre Aufgaben in geeigneter Weise nur so erfüllen, wenn sie für die Bedürfnisse der Gesellschaft offen sind, und die Chancenungleichheiten verringern können. Dazu können sie aber nur unter der helfenden Mitwirkung der Gesellschaft und des Staates fähig sein.
4. Die Bildung braucht – auch wegen ihrer strategischen Natur – eine langfristige, über eine Legislaturperiode hinausreichende Regelung. Unerlässlich sind die Gestaltung einer perspektivischen Bildungspolitik, die auf gesellschaftlicher, politischer und fachlicher Vereinbarung beruht, und die Einhaltung des richtigen Verhältnisses der Ständigkeit und der Veränderung.
5. Die Lehrer müssen bei der Ausarbeitung der Bildungsprogramme entsprechende Mitsprache bekommen. Sie dürfen nicht nur passive Anwender der durch äußere Faktoren ausgearbeiteten Bildungspolitik sein. Dazu braucht man neben wissenschaftlichen Analysen weitreichende Diskussionen und genug Zeit.
6. Im Prozess der Gestaltung eines einheitlichen Arbeitskraftmarkts der EU wird immer wichtiger die gegenseitige Anerkennung der Diplome. Auf Gemeinschaftsebene müssen solche Mittel, Methoden gefunden werden, mit deren Hilfe die gegenseitige Anerkennung der Fachbildungen, Lehrerdiplome, Sprachprüfungen in der ganzen EU garantiert wird. In der EU muss die Mobilität auch für die Lehrer gesichert werden.
7. Die Beschäftigungssicherheit muss durch die fachliche und soziale Verstärkung der Lehrerstellungen verbessert werden. Dabei halten wir für unvermeidlich:
· die Modernisierung der Bildungsprogramme, die Befriedigung der differenzierte Bildung-, und Erziehungssansprüche;
· die Weiterbildung der Lehrer muss ermöglicht werden, mit den finanziellen und zeitlichen Bedingungen;
· die eindeutige und korrekte Gestaltung und die konsequente Verwendung des Bewertungsystems in der Bildungs-, und Erziehungstätigkeit;
· die dynamische Erhöhung  der bildungszukommenden Finanzierungsmittel;
· die Erweiterung der didaktischen Mittel, die entsprechende Erhaltung und ständige Modernisierung der Schulen.

8. Zu der Bildungs-, und Erziehungsarbeit mit höherem Niveau müssen die entsprechenden Lebens- und Arbeitsumstände der Lehrer, die nötigen finanziellen Bedingungen und das Belohnungsniveau gesichert werden.
9. Bei der Leitung und Trägerschaft (Finanzierung) der Institute braucht man wahre Interessenabstimmung und kollektive Vereinbarungen (Verträge), dazu müssen die Erwartungen und Normen der EU ausgedrückt werden.
10. In jedem Mitgliedstaat der EU muss das entsprechende Bedingungsystem der Aneignung des Fremdsprachenunterrichts, der elektronischen Schriftlichkeit, der Kommunikations-, und Informationstechnologien geschafft werden (Zeit, Technik, Experten usw.). Dazu müssen die Erwartungen der EU formuliert werden.
Die Richtlinien spiegeln den Gesichtspunkt der Gewerkschaften, und müssen noch erweitert und entwickelt werden. Das Dokument übermittelt die PSZ als ersten Schritt der Europäischen Bildungscharta, als Diskussionsmaterial zu den heimischen und europäischen Lehrergewerkschaften, zu dem Bildungsausschuss der ETUC (ETUCE), die die Interessen der Lehrer in der EU vertritt. Es ist zu betonen, dass die europäischen Lehrergewerkschaften in ihrer Heimat und auch in der EU in jedem Fall, wenn die nationalen und gemeinschaftlichen  Entscheidungen die Bildung betreffen, als kompetenter Sozialpartner auftreten wollen.
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